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die in dieser Verfassung niedergelegten Grundsätze 
im Ausland verfolgt werden.
(3) Jeder Bürger ist berechtigt, auszuwandern. Dieses 
Recht kann nur durch Gesetz der Republik beschränkt 
werden.

ARTIKEL 11
(1) Die fremdsprachigen Volksteile der Republik sind 
durch Gesetzgebung und Verwaltung in ihrer freien 
volkstümlichen Entwicklung zu fördern; sie dürfen 
insbesondere am Gebrauch ihrer Muttersprache im 
Unterricht, in der inneren Verwaltung und in der 
Rechtspflege nicht gehindert werden.

ARTIKEL 12
(1) Alle Bürger haben das Recht, zu Zwecken, die den 
Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Ge
sellschaften zu bilden.

ARTIKEL 13
(1) Vereinigungen, die die demokratische Gestaltung des 
Öffentlichen Lebens auf der Grundlage dieser Ver
fassung satzungsgemäß erstreben und deren Organe 
durch ihre Mitglieder bestimmt werden, sind berech
tigt, Wahlvorschläge für die Volksvertretungen der 
Gemeinden, Kreise und Länder einzureichen.
(2) Wahlvorschläge für die Volkskammer dürfen nur 
die Vereinigungen aufstellen, die nach ihrer Satzung 
die demokratische Gestaltung des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens der gesamten Republik 
erstreben und deren Organisation das ganze Staats
gebiet umfaßt.

ARTIKEL 14
(1) Das Recht. Vereinigungen zur Förderung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen anzugehören, ist für jeder
mann gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen,
welche diese Freiheit einschränken oder zu behindern 
suchen, sind rechtswidrig und verboten.
(2) Das Streikrecht der Gewerkschaften ist gewähr
leistet.

ARTIKEL 15
(1) Die Arbeitskraft wird vom Staat geschützt.
(2) Das Recht auf Arbeit wird verbürgt. Der Staat 
sichert durch Wirtschaftslenkung jedem Bürger Arbeit 
und Lebensunterhalt. Soweit dem Bürger angemessene 
Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann, 
wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt.

ARTIKEL 16
(1) Jeder Arbeitende hat ein Recht auf Erholung, auf 
jährlichen Urlaub gegen Entgelt, auf Versorgung bei 
Krankheit und im Alter.
(2) Der Sonntag, die Feiertage und der 1. Mai sind 
Tage der Arbeitsruhe und stehen unter dem Schutz
der Gesetze.
(3) Der Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
der arbeitenden Bevölkerung, dem Schutze der Mutter
schaft und der Vorsorge gegen die wirtschaftlichen 
Folgen von Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit und 
sonstigen Wechselfällen des Lebens dient ein einheit
liches, umfassendes Sozialversicherungswesen auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung der Versicherten*.

ARTIKEL 17
(1) Die Regelung der Produktion sowie der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen in den Betrieben erfolgt unter 
maßgeblicher Mitbestimmung der Arbeiter und An
gestellten.
(2) Die Arbeiter und Angestellten nehmen diese Rechte 
durch Gewerkschaften und Betriebsräte wahr.

ARTIKEL 18
(1) Die Republik schafft unter maßgeblicher Mit
bestimmung der Werktätigen ein einheitliches Arbeits
recht, eine einheitliche Arbeitsgerichtsbarkeit und 
einen einheitlichen Arbeitsschutz.
(2) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, 
daß die Gesundheit, die kulturellen Ansprüche und 
das Familienleben der Werktätigen gesichert sind.

(3) Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen 
und ein menschenwürdiges Dasein für den Arbeiten
den und seine unterhaltungsberechtigten Angehörigen 
gewährleisten.
(4) Mann und Frau, Erwachsener und Jugendlicher 
haben bei gleicher Arbeit das Recht auf gleichen Lohn.
(5) Die Frau genießt besonderen Schutz im Arbeits
verhältnis. Durch Gesetz der Republik werden Ein
richtungen geschaffen, die es gewährleisten, daß die 
Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit 
ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann.
(6) Die Jagend wird gegen Ausbeutung geschützt und 
vor sittlicher, körperlicher und geistiger Verwahr
losung bewahrt. Kinderarbeit ist verboten.

. II. Wirtschaftsordnung 
ARTIKEL 19

(1) Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grund
sätzen sozialer Gerechtigkeit entsprechen; sie muß 
allen ein menschenwürdiges Dasein sichern.
(2) Die Wirtschaft hat dem Wohle des ganzen Volkes 
und der Deckung seines Bedarfes zu dienen; sie hat 
jedermann einen seiner Leistung entsprechenden An
teil an dem Ergebnis der Produktion zu sichern. *
(3) Im Rahmen dieser Aufgaben und Ziele ist die 
wirtschaftliche Freiheit des einzelnen gewährleistet.

ARTIKEL 20
(1) Bauern, Handel- und Gewerbetreibende sind in der 
Entfaltung ihrer privaten Initiative zu unterstützen. 
Die genossenschaftliche Selbsthilfe ist auszubauen.

ARTIKEL 21
(1) Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und zur Stei
gerung des Wohlstandes seiner Bürger stellt der Staat 
durch die gesetzgebenden Organe, unter unmittelbarer 
Mitwirkung seiner Bürger, den öffentlichen Wirt
schaftsplan auf. Die Überwachung seiner Durchführung 
ist Aufgabe der Volksvertretungen.

ARTIKEL 22
(1) Das Eigentum wird von der Verfassung gewähr
leistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich 
aus den Gesetzen und den sozialen Pflichten gegenüber 
der Gemeinschaft.
(2) Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen 
Rechts gewährleistet. Der Anteil des Staates am Erbe 

•.wird durch Gesetz bestimmt.
(3) Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Er
finder und der Künstler genießen den Schutz, die 
Förderung und die Fürsorge der Republik.

ARTIKEL 23
(1) Beschränkungen des Eigentums und Enteignungen 
können nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf 
gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie er
folgen gegen angemessene Entschädigung, soweit das 
Gesetz nichts anderes betimmt. Wegen der Höhe der 
Entschädigung ist im Streitfall der Rechtsweg bei den 
ordentlichen Gerichten offenzuhalten, soweit ein Ge
setz nichts anderes bestimmt.

ARTIKEL 24
(1) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch darf dem 
Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen.
(2) Der Mißbrauch des Eigentums durch Begründung 
wirtschaftlicher Machtstellung zum Schaden des Ge
meinwohls hat die entschädigungslose Enteignung und 
Überführung in das Eigentum des Volkes zur Folge.
(3) Die Betriebe der Kriegsverbrecher und aktiven 
Nationalsozialisten sind enteignet und gehen in Volks
eigentum über. Das gleiche gilt für private Unter
nehmungen, die sich in den Dienst einer Kriegspolitik 
stellen.
(4) Alle privaten Monopolorganisationen, wie Kartelle* 
Syndikate, Konzerne, Trusts und ähnliche auf Gewinn
steigerung durch Produktions-, Preis- und Absatz
regelung gerichtete private Organisationen sind auf
gehoben und verboten.


